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Text 

Vorläufige Beschlagnahme 

§ 78a. Organe des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen haben unter Bedachtnahme auf 
die Schutzziele dieses Bundesgesetzes Arzneimittel oder Wirkstoffe vorläufig zu beschlagnahmen, wenn 
der begründete Verdacht besteht, dass diese 

 1. entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder darauf beruhender Verordnungen oder 
sonstiger Verwaltungsakte in Verkehr gebracht werden und 

 2. eine Gefährdung für das Leben oder die Gesundheit darstellen. 

Die Regelungen des § 76b über die vorläufige Beschlagnahme durch Aufsichtsorgane und über 
Maßnahmen der Bezirksverwaltungsbehörden im verwaltungsbehördlichen Strafverfahren sowie § 76c 
sind anzuwenden. Für die zwangsweise Durchsetzung einer vorläufigen Beschlagnahme ist § 78b 
anzuwenden. 
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